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Frankreich

Eine neue Phase 
in der französischien Außenliandelspolitilc

Dieter¿tentzel, Hamburg

Die Unrulien in Frankreicii haben nachhaltige W ir
kungen auf das W irtschaftsleben gehabt. Sie 

brachten große Zugeständnisse der Regierung und der 
A rbeitgeber an die Arbeitnehmerschaft. Dadurch sind 
aber zugleich Bedingungen geschaffen worden, die 
die französische Wirtschaft und W irtschaftspolitik vor 
schwierige Aufgaben stellen.

Die kurzfristigen Folgen des Streiks lassen sich be
reits in Umrissen erkennen. Der laufende Produktions
ausfall w ird auf etwa 5 Vo des Bruttosozialprodukts 
geschätzt. W enn es nicht gelingt, diesen V erlust durch 
Ü berstunden und Neueinstellungen zum Teil wieder 
auszugleichen, wird das reale Bruttosozialprodukt 
1968 zum indest stagnieren. Eine derartige Entwicklung 
w äre in Anbetradit der vorhandenen A rbeitskraft
reserven und der nicht voll ausgelasteten Kapazitäten 
aber durchaus vermeidbar. Fraglich ist nur, ob die 
U nternehm er angesichts der ungewöhnlich starken 
Lohnsteigerungen von 10 bis 16 Vo überhaupt gewillt 
sind, m ehr Arbeitskräfte einzusetzen. Ihre Neigung 
dazu w ird vor allem davon abhängen, ob und inwie
w eit es gelingt, die Lohnerhöhungen in den Preisen 
w eiterzugeben.

Auch w enn von der französischen Regierung eine 
3 Voige Preissteigerung toleriert wird, ist die Über
wälzung von Lohnsteigerungen durch die Preise in 
einer offenen Volkswirtschaft aber nicht ohne w ei
teres möglich. Denn die im Preis unveränderten Im
portw aren  können ihren Anteil am französischen In
landsm arkt stark erweitern. Das würde die vorhan
dene Arbeitslosigkeit in Frankreich vergrößern. Hin
zu käm e — wegen der gestiegenen Preise — eine 
rückläufige Entwicklung der Auslandsnachfrage nach 
französischen Produkten, die eine weitere Verschlech
terung  der Beschättigtensituation nach sich zöge.

N O TW EN D IG E A U SSEN H A N D ELSREG U LIERU N G

Die französische Regierung muß also nicht nur aus 
gold- und devisenpolitischen Erwägungen, sondern

auch aus beschäftigungspolitisdien Gründen bestrebt 
sein, einen zu starken Importanstieg und einen 
empfindlichen Exportrückgang zu verhindern. Eine 
A ußenhandelsregulierung in diesem Sinne läßt sich 
sowohl durch globale wie auch durch selektive Maß
nahm en erreichen. Die Einführung globaler M aßnah
men in Form einer gleichmäßigen Belastung sämtlicher 
Im portgüter (sei es durch Abgaben oder Kontingente) 
und einer Förderung aller Exporte wurde kurz dis
kutiert. Sie wurde aber vom Finanz- und W irtschafts
ministerium nicht zuletzt deshalb abgelehnt, weil 
diese Maßnahmen im Effekt einer Abwertung sehr 
nahe gekommen wären. Eine zusätzliche steuerliche 
Importbelastung ist den französischen W irtschaftspo
litikern auch deshalb unerwünscht, weil sie von den 
Importen preisstabilisierende W irkungen erwarten. 
Gegen globale Maßnahmen dieser A rt spricht auch 
das Argument, daß die W aren nicht gleichmäßig von 
der Lohnerhöhung betroffen werden, da der Lohn
anteil von Branche zu Branche variiert. Insofern wären 
Importschutz- und Exportförderungsmaßnahmen nur 
angemessen, wenn sie entsprechend der Lohninten
sität unterschiedlich ausgestaltet werden.

M ASSNAHM EN  ZUR EXPO RTFÖ RD ERU N G

Bei der gewählten Form der Exportförderung wird 
dieser Grundsatz teilweise befolgt. Der französische 
Staat zahlt vom 1. Ju li bis 31. Oktober 1968 eine 
Prämie in Höhe von 6 "/o der Lohnkosten an die Ex
porteure. Dies bedeutet, daß der Staat den Firmen 
im Durchschnitt 2,5 “/o der Exportpreise erstatten wird 
(ausgenommen sind landwirtschaftliche Produkte, 
Energieträger und Kunstgegenstände). Nach dem
1. November 1968 w ird der staatliche Zuschuß auf die 
Lohnkosten des Exporteurs nur noch 3 Vo betragen. 
Am 31. Januar 1969 soll die Regelung wieder ab
geschafft werden.

Neben dieser Lohnkostenprämie werden auch gene
relle Exportförderungsmaßnahmen ergriffen. Dazu ge
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hört die bis zum 1. Januar 1969 befristete Zinssen
kung für Exportkredite um 1 ®/o. Diese Kreditverbilli
gung wird sich vor allem bei mittel- und langfristigen 
Exportgeschäften bem erkbar machen. Bei einer fünf
jährigen Kreditdauer führt sie zu einer Verbilligung 
des Exportkredites um gut 3®/o, bei 8-Jahres-Krediten 
um 6 Vo. Durch diese Maßnahmen werden vor allem 
Investitionsgüter gefördert.

Die dritte Form der Exportförderungsmaßnahmen be
steht in einer staatlichen Versicherung gegen Preis
steigerungen. Auch durch sie werden die Investitions
güterexporte unterstützt. Bei Aufträgen mit einem 
M indestwert von hunderttausend Franc können sich 
die Exporteure gegen Steigerungen der Selbstkosten 
w ährend der Produktionsperiode versichern lassen. 
Eine derartige Versicherung kann sogar rückwirkend 
bis April 1968 abgeschlossen "werden. Diese Förde
rungsmaßnahme wird am 1 . Januar 1969 aufgehoben. 
Bis dahin gilt die Regelung gegenüber allen Ländern, 
obwohl ab I .J u li  1968 innerhalb der HWG Export
versicherungen normalerweise nicht mehr zulässig 
sind. Allerdings werden die Versicherungszahlungen 
an die Exporteure mit den Prämien des Staates auf 
die Lohnkosten verrechnet, so daß es nicht zu einer 
Kumulierung der beiden Maßnahmen kommt.

Trotz dieser umfangreichen Exportförderungen ist je 
doch kein „normales" Exportwachstum zu erwarten. 
Nach den neuesten französischen Schätzungen w er
den die Exporte nicht — wie vorgesehen — um 14 “/o, 
sondern nur um 7Vo steigen.

IM PORTHEM M ENDE R EG ELU N G EN

Hinsichtlich der Importbeschränkungen hat Frankreich 
auf Abgaben gänzlich verzichtet und sich ausschließ
lich auf selektive, befristete Kontingentierungsmaß
nahmen beschränkt. Bei den betroffenen Gütergruppen 
handelt es sich um Kraftfahrzeuge, elektrische Haus
haltsgeräte, bestimmte Textilien (etwa ein Drittel 
des gesamten französischen Textilimports) und um 
eine Reihe von Stahlerzeugnissen, Die Kontingente 
richten sich nach den entsprechenden Einfuhren im 
zweiten H albjahr 1967 und dürfen diese nur um 7 Vo 
bei Stahlerzeugnissen, um 10 Vo bei Haushaltsgeräten 
und Lastwagen und um 15 Vo bei Personenkraftwagen 
überschreiten. Die Textileinfuhr von 1968 Xvird die 
von 1967 nur um wenige Prozent — je  nach Güter
gruppe unterschiedlich — überschreiten. Für eine w ei
tere Gruppe von W aren wird ein besonderes System 
der Importüberwachung eingeführt. Dazu gehören 
insbesondere Werkzeugmaschinen, Farbstoffe, be
stimmtes elektronisches M aterial w ie Transistoren, 
außerdem Industriekautschuk und Schichtplatten für 
die Bauindustrie. Hier behält sich die französische 
Regierung das Recht vor, bis zum 31. Januar 1969 
jederzeit Einfuhrbeschränkungen zu erlassen, wenn 
durch übermäßige Importe Kurzarbeit oder Entlassun

gen in den entsprechenden französischen Industrie- 
zweigen drohen.

Bei der Auswahl der von den Kontingenten betrof
fenen Im portgütergruppen scheint ein anderes Kri
terium als bei der Exportförderung zugrunde zu liegen. 
Jene W aren, die bereits vor den Mai-Unruhen un ter 
verstärktem  ausländischen W ettbewerbsdruck standen, 
werden nun besonders geschützt. Ein auffälliges Bei
spiel dafür sind die Im portkontingente für Kraftwagen. 
Frankreich erzielte bei Kraftwagenimporten in Höhe 
von 2,8 Mrd. F und Exporten von 5,2 Mrd. F einen 
großen Exportübersdiuß, der sich in den ersten drei 
M onaten noch vergrößerte, da die französischen Auto
mobilexporte um 31,5 Vo Zunahmen. Trotzdem wird 
die Einfuhr begrenzt, da die Importe von Kraftfahr
zeugen im ersten Q uartal 1968 um 26,9 Vo anstiegen, 
wobei einzelne Autofirm en w ie das Volkswagen
werk, Mercedes und Fiat ihre Ausfuhr nach Frank
reich sogar bis zu 50 Vo erhöhen konnten. Auch die 
Importe an Textilien und Lederwaren lagen im ersten 
Quartal 1968 mit einer W achstumsrate von 13,1 Vo 
erheblich über dem gesam ten französischen Import
wachstum von 4,9 Vo. Durch die Taktik, nicht jenen 
Bereichen Importschutz zu gewähren, die von den 
streikbedingten Lohnerhöhungen am stärksten be
troffen sind, sondern denen, die schon vorher mit 
Schwierigkeiten zu käm pfen hatten, w erden die kom
parativen Vorteile zugunsten bestimm ter französischer 
Branchen verändert.

A BS IC H ER U N G  IN SG ESA M T M A SSV O IL

Dieses protektionistische Element in der Außenhan
delsregulierung widerspricht den Regeln der interna
tionalen A rbeitsteilung und kann nicht als system 
konforme Maßnahme im Rahmen der am 1. Ju li 1968 
verwirklichten Zollunion angesehen werden. Die be
troffenen Industrien im Ausland, insbesondere die 
italienische Elektro- und Stahlindustrie, haben des
halb scharf gegen diese Importbegrenzungen prote
stiert.

W enn auch die speziellen Regelungen als problem a
tisch anzusehen sind, so muß dennoch das Programm 
der französischen Regierung zur außenwirtschaftlichen 
Absicherung der Konjunktur- und Beschäftigungspoli
tik insgesamt als maßvoll bezeichnet werden. Nach 
den GATT-Bestimmungen sind handelspolitische Re
striktionen anderer Länder als Antwort auf diese 
Maßnahmen durchaus möglich. Im Interesse einer 
schnellen Stabilisierung der französischen W irtschafts
politik ist aber zu hoffen, daß insbesondere die EWG- 
Staaten, die durch die Zollunion enger als je  zuvor 
mit Frankreich verbunden sind, auf derartige Prakti
ken verzichten. Denn die angekündigten Gegenmaß
nahmen der USA und Großbritanniens werden — falls 
sie zustande kommen — ohnehin genügend Hinder
nisse entstehen lassen.
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